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 C.A.R.M.E.N.  

Programm Zielgruppe Förderinhalt Förderumfang Information/Antragstellung 

Klimaschutzprogramm 

„Bioenergie“ 

für Handwerk 

 

 vom 22.07.2008 

Handwerksbetriebe, 

die  

ihre fachliche 

Qualifikation in der 

Installation dieser 

Anlagen 

nachgewiesen haben 

Holzpelletheizanlagen bis 100 kW  nicht zurückzahlbarer Zuschuss 

 45 € je kW Nennwärmeleistung  

Innung Sanitär Heizung Klempner 

Hamburg 

Barmbeker Markt 19 

22081 Hamburg 

Tel.: 299949-0 

Fax: 299949-30 

www.shk-hamburg.de 

Klimaschutzprogramm 

„Bioenergie“ 

 

vom 22.07.2008 

Grundeigentümer in 

Hamburg oder 

dinglich 

Verfügungsberechtigt

e 

Blockheizkraftwerke, die mit Pflanzenöl 

als Kraftstoff betrieben werden und 

andere vollautomatisch arbeitende 

Anlagen zur energetischen Nutzung 

von Biomasse, wie z.B. Biogas-Anlagen, 

Umwandlungs- und Verteilanlagen für 

Biokraftstoffe oder biogen erzeugte 

Wärme, Holzpellets-Heizanlagen > 100 

kW, Holzhackschnitzelfeuerungen, 

Verbrennungsanlagen mit anderen 

biogenen Brennstoffen als 

Energieträger 

nicht zurückzahlbarer Zuschuss 

 Holzfeuerungen 45 € je kW 

Nennwärmeleistung bis 500 kW 

 BHKWs 75 € je kW thermische Leistung für 

Anlagen bis 1.000 kW 

Feuerungswärmeleistung 

 bei anderen oder größeren Anlagen wird 

die Höhe des Zuschusses im Einzelfall 

festgelegt 

 Zuschuss max. 100.000 €, Bagatellgrenze 

500 € 

 Kumulation zulässig 

Behörde für Stadtentwicklung 

und Umwelt 

Energieabteilung, -NR 23- 

Stadthausbrücke 8 

20355 Hamburg 

Tel.: 040 42840-3541, -2152, -3355 

Fax: 040 42840-2022 

E-Mail: 

poststelle@bsu.hamburg.de 

www.hamburg.de 

Energiespar- und 

Modernisierungsmaßnahmen 

an Mietwohngebäuden 

Klimaschutzprogramm plus 

Bausteinförderung 

 

vom 20.01.2009 

Grundeigentümer 

oder sonstige dringlich 

Verfügungsberechtigt

e, die Mietwohnungen 

oder Häuser 

modernisieren 

Modernisierung und damit unmittelbar 

verbundene Instandsetzungen von 

erhaltungswürdigen 

Mietwohngebäuden, die mindestens 

zu zwei Dritteln Wohnzwecken dienen: 

Maßnahmen zur Energieeinsparung 

durch Optimierung der 

Wärmeerzeugung 

 

 

Bausteinförderung für die  

 vollständige Erneuerung der 

Heizungsanlage einschl. zentraler 

Warmwasserbereitung: 15 €/m² 

Wohnfläche 

 Modernisierung der Heizzentrale: 250 € pro 

Wohnung 

 Kumulation mit zinsgünstigen Darlehen aus 

den KfW-Programmen zulässig 

Hamburgische 

Wohnungsbaukreditanstalt (WK) 

Besenbinderhof 31 

20097 Hamburg 

Tel.: 040-24846-0 

Fax: 049-40-24846-432 

E-Mail: info@wk-hamburg.de 

www.wk-hamburg.de 

Umfassende Energiespar- und 

Modernisierungsmaßnahmen 

an Mietwohngebäuden 

Großes 

Modernisierungsprogramm 

 

vom 20.01.2009 

Grundeigentümer 

oder sonstige dringlich 

Verfügungsberechtigt

e, die Mietwohnungen 

oder Häuser 

modernisieren 

Förderung von umfassenden 

Energiespar- und 

Modernisierungsmaßnahmen an 

Mietwohngebäuden einschließlich 

Mietreihenhaus-Anlagen, die bis zum 

31.12.1984 bezugsfertig wurden: 

Maßnahmen zur Energieeinsparung 

durch Optimierung der 

Wärmeerzeugung 

nicht zurückzahlbarer Zuschuss 

 bis zu 50% der förderfähigen Kosten, max. 

350 € je Wohnung, ausgezalt in 9 

Jahresraten  

• Kumulation mit zinsgünstigen Darlehen aus 

den KfW-Programmen zulässig 

Hamburgische 

Wohnungsbaukreditanstalt (WK) 

Besenbinderhof 31 

D-20097 Hamburg 

Tel.: 040-24846-0 

Fax: 049-40-24846-432 

E-Mail: info@wk-hamburg.de 

www.wk-hamburg.de 
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 C.A.R.M.E.N.  

Programm Zielgruppe Förderinhalt Förderumfang Information/Antragstellung 

Modernisierungs - und 

Instandsetzungsmaßnahmen an 

Mietwohngebäuden in 

Sanierungsgebieten 

Modernisierung in 

Sanierungsgebieten  

 

vom 20.01.2009 

Grundeigentümer 

oder sonstige dringlich 

Verfügungsberechtigt

e, die Mietwohnungen 

oder Häuser 

modernisieren 

Förderung von Modernisierungs-und 

Instandsetzungsmaßnahmen an 

Wohngebäuden: 

Maßnahmen zur Energieeinsparung 

durch Optimierung der 

Wärmeerzeugung 

Förderung in Form von  

 Baukosten- oder Mietzuschüssen 

 oder Pauschalförderung mit einmaligem 

Zuschuss von 357 €/m², sofern die 

förderungsfähigen Kosten mindestens 510 

€/m² betragen 

Hamburgische 

Wohnungsbaukreditanstalt (WK) 

Besenbinderhof 31 

D-20097 Hamburg 

Tel.: 040-24846-0 

Fax: 049-40-24846-432 

E-Mail: info@wk-hamburg.de 

www.wk-hamburg.de 

WK/KfW-Energiedarlehen im 

Mietwohnungsbau 

 

vom 01.07.2008 

 

Bauherren, die 

Eigentümer oder 

Erbbauberechtigte 

eines geeigneten 

Baugrundstücks in 

Hamburg sind 

Energetisch optimierter Neubau von 

freifinanzierten Miet- und 

Genossenschaftswohnungen in 

Mehrfamilienhäusern mit mindestens 

drei Wohnungen sowie von 

Studentenwohnheimen nach dem 

Status ''KfWEnergiesparhaus40'' oder 

''Passivhaus'' 

zinsverbilligtes Darlehens auf Basis der KfW-

Programme ''KfWEnergiesparhaus40'' oder 

''Passivhaus'' zusätzlich verbilligt durch das 

Land Hamburg 

 Darlehen bis zu 100% der Investitionskosten, 

max. 50.000 € je Wohneinheit, Auszahlung 

100% 

 Verbilligung um 2,5 % bei Erreichen des 

Standards KfW-Energiesparhaus 40, 3% bei 

Erreichen des Standards Passivhaus 

Hamburgische 

Wohnungsbaukreditanstalt (WK) 

Besenbinderhof 31 

D-20097 Hamburg 

Tel.: 040-24846-0 

Fax: 049-40-24846-432 

E-Mail: info@wk-hamburg.de 

www.wk-hamburg.de 

Agrarinvestitionsförder-

programm (AFP) 

Landwirtschaftliche 

Unternehmen 

Maßnahmen zur Verbesserung der 

Wettbewerbsfähigkeit durch 

Energieeinsparung und Umstellung auf 

alternative Energiequellen 

Nicht zurückzahlbarer Zuschuss 

 bis zu 25% der Bemessungsgrundlage als 

Anteilsfinanzierung 

 Investitionsvolumen mind. 30.000 € bis 

max.1,25 Mio. € 

 anteilige Übernahme von Bürgschaften 

durch das Land  

 Zuwendung aus Zuschuss und Bürgschaft 

max. 40% der Bemessungsgrundlage bzw. 

max. 400.000 € in 3 Jahren 

 Kumulation nicht zulässig 

Behörde für Wirtschaft und Arbeit 

Abteilung Landwirtschaft und 

Forsten 

Referat Agrarpolitik und 

Ländlicher Raum 

Lutz Hofmann 

Tel.: 040 428 41 - 18 12 

Fax: 040 428 41 32 01 

Lutz.Hofmann@bwa.hamburg.de 

www.hamburg.de 
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